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BPL Nr. 143 – Georg-Fischer-Straße - 
Beteiligung der Behörden u. sonstiger Träger öffentl. Belange gem. 
§ 4 (2) BauGB 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 27.04.2018, Az: 3.1 / Wi 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-

lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

gegen den o.g. Bebauungsplan und die entsprechende Änderung des 

Flächennutzungsplans bestehen keine zivilen luftrechtlichen Bedenken. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 

(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken. 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da 

sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- und Bodendenkmä-

ler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder 

Bundes stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich – falls 

nicht bereits geschehen – den LVR-Amt für Denkmalpflege im Rhein-

land -, Pulheim und den LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
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land -, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde 

zu beteiligen. 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Umweltüberwachung Immissionsschutz: 

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 143/Georg-Fischer-Straße in 

Bezug auf die Firma GF Casting Solutions Mettmann GmbH, Flurstr. 15-

17, 40822 Mettmann: 

Die Firma GF Casting Solutions Mettmann GmbH (ehemals Georg Fi-

scher GmbH), betreibt am Standort Flurstr. 15-17 in Mettmann eine Ei-

sengießerei mit einer Kapazität von >20t/d gemäß Ziffer 3.7.1 der 4. 

BImSchV. Der Abstand zwischen der Firma und dem Plangelände be-

trägt 334 Meter. Das Plangebiet liegt, gemäß des Abstandserlasses 

NRW, innerhalb des 500 Meter Radius um die Firma. 

Gegen die Aufstellung des oben genannten B-Plans bestehen aus Sicht 

des Dez 53.3 (Immissionsschutz, Anlagenüberwachung Stahl, Eisen 

und sonstige Metalle), wie auch in der Stellungnahme vom 16.08.2016 

beschrieben, weiterhin Bedenken: 

In Punkt 1 unserer Stellungnahme vom 16.08.2016 haben wir darauf 

hingewiesen, dass der Standort der Firma GF Casting Solutions Mett-

mann GmbH in keiner Weise durch die Aufstellung des Bebauungs-

plans, auch im Hinblick auf mögliche Erweiterungen der Firma, gefähr-

det werden darf. 

In der Stellungnahme zu Punkt 1 thematisieren Sie hauptsächlich die 

Immissionen Schall und Erschütterungen. Diese führen allerdings kaum 

zu Beschwerden der Nachbarschaft. Deswegen sollten in Punkt 4 unse-

rer Stellungnahme vom 16.08.2016, Aussagen zum Geruch im Rahmen 

des Bauleitplanverfahrens gutachterlich geprüft werden. Die Verwaltung 

(Stadt Mettmann) bezieht sich in Ihrer Stellungnahme zu Punkt 4 auf ein 

Gutachten aus dem Jahr 2010. Die Beschwerden aus der Nachbar-
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schaft haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Hier wäre ein 

aktuelles Gutachten, wie in unserer Stellungnahme vorgeschlagen, 

empfehlenswert.  

Derzeit wird im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens der Firma GF 

Casting Solutions Mettmann GmbH, eine Rasterbegehung im Umfeld 

der Firma durchgeführt (Ergebnisse werden Ende 2018 erwartet). 

Die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises, bezüglich der Ge-

ruchs- und Staubproblematik, in die textlichen Festsetzungen des B-

Plans halte ich für sinnvoll. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 
Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-

se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-

gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-

prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 

oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 

können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Wolfgang von Itter 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf
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Dienstgebäude 
Goldberger Straße 30 
40822 Mettmann 
 

Homepage 
www.kreis-mettmann.de 

Telefon (Zentrale) 
02104  99-0 

Fax (Zentrale) 
02104  99-4444 

E-Mail (Zentrale) 
kme@kreis-mettmann.de 

Besuchszeit 
08:30 bis 12:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Straßenverkehrsamt 
07:30 bis 12:00 Uhr und 
Do. von 14:00 bis 17:30 Uhr 

Konten 
Kreissparkasse Düsseldorf  
IBAN: DE 69 3015 0200 0001 0005 04 
SWIFT-BIC: WELADED1KSD 

Postbank Essen   
IBAN: DE93 3601 0043 0085 2234 38 
SWIFT-BIC: PBNKDEFF 
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Auskunft erteilt 

Zimmer 

Tel.  02104  99- 

Fax  02104  99- 

E-Mail 

 

Postanschrift:  Kreisverwaltung Mettmann · Postfach · 40806 Mettmann 

 

 
Der Bürgermeister 
 
Stadtplanung 
40822 Mettmann 
 
 
 
08.03.2018, Az.: 3.1/Wi    Herr Zellin 
61-1/Ze            3.115  
29.06.2018   2607 
   2607 
   koordinierung@kreis-mettmann.de 

u 
 

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
Stadt Mettmann 
Bebauungsplan:       Nr. 143 
Bereich:         Georg-Fischer-Str. 
Beteiligung:        gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Zu der o.g. Planungsmaßnahme nehme ich wie folgt Stellung: 
 
 
Untere Wasserbehörde: 
 

 Entwässerungstechnischer Sicht: 
 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus entwässerungstechnischer Sicht keine Be-
denken. Das zu überplanende Gebiet war bereits vor dem 01.01.1996 an der öffentlichen 
Mischwasserkanalisation angeschlossen, dementsprechend kommt eine Regelung gemäß 
§ 44 Abs. 1 LWG i.V.m. § 55 Abs. 2 WHG nicht zum Tragen 
 

 allg. Wasserwirtschaft: 
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Einzugsgebiet eines Risikogewässers nach der EG-
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie. 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines festgesetzten bzw. vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebietes 
 
Das Planvorhaben befindet sich in keiner Wasserschutzzone. 
 
 

Ihr Schreiben 

Aktenzeichen 

Datum 

 Bitte geben Sie bei jeder 
Antwort das Aktenzeichen an. 

Wir sind das ne-

anderland 
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Untere Immissionsschutzbehörde: 
 
Aus Sicht des anlagenbezogenen Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken gegen 
die Planung. 
 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Allgemeiner Bodenschutz 

Aus Sicht des Allgemeinen Bodenschutzes werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Altlasten 

Im Bereich des Plangebiets liegt der Altstandort metallverarbeitender Betriebe, welcher im 
Kataster über Altlasten, altlastenverdächtige Flächen, schädliche Bodenveränderungen, 
Verdachtsflächen, Deponien und nachrichtlich gekennzeichnete Flächen (Altlastenkatas-
ter) des Kreises Mettmann unter der Nr. 35979/10 Me verzeichnet ist.  
Folgender aktueller Sachstand liegt zu der Fläche vor: 
 
Vor dem Hintergrund eines geplanten Verkaufs und einer Umnutzung der gewerblich ge-
nutzten Fläche als Wohnbaufläche wurden 2008 Boden- und Bodenluftuntersuchungen im 
Bereich der ehem. Betriebstankstelle durchgeführt. Im Ergebnis der Bohrungen wurden 
Anschüttungen, bestehend aus umgelagertem Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen, wie 
Asche, Kohle, Ziegel und Bauschutt, mit einer maximalen Mächtigkeit von 4,2 m, aufge-
schlossen. An zwei Bohrungen wurde deutlicher Benzin-Geruch wahrgenommen. Die 
chemische Analytik der Boden- und Bodenluftproben zeigte eine Belastung durch Mineral-
ölkohlenwasserstoffe und aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX). Der Schadensbe-
reich wurde mit weiteren Bohrungen abgegrenzt. 
 
Im Vorfeld einer Neubaumaßnahme wurden 2011 die verbliebenen Tanks geborgen und 
das verunreinigte Bodenmaterial ausgehoben. Der Bereich der ehem. Betriebstankstelle 
(nördlicher Bereich der Flurstücke 4004 und 4005) ist nachweislich saniert. 
 
Im Rahmen der Neubaumaßnahme Lindenstraße 12-14 wurde die Oberfläche des Flur-
stücks 4005 neu gestaltet (Tiefgarage, geschotterter Gartenweg und wenig Gartenfläche), 
so dass davon ausgegangen werden kann, das ein Großteil etwaiger vorhandener An-
schüttungen aus diesem Bereich bereits entfernt wurden. Für dieses Grundstück besteht 
keine Gefahr bei derzeitiger Nutzung. 
 
2017 wurden durch den Eigentümer für die Restflächen der ehem. Gießerei und später 
Waagenfabrik orientierende Altlastenuntersuchungen durchgeführt. Im Ergebnis der Bo-
denuntersuchungen wurden im Bereich der ehemaligen Gelbgießerei erhöhte Konzentrati-
onen an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen ermittelt. Eine lokal ange-
troffene Ascheschicht zeigt zudem Belastungen durch Schwermetalle und ebenfalls po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Der Oberboden (0-15cm Tiefe) zeigt keine 
Auffälligkeiten. 
 
Erdarbeiten sind fachgutachterlich zu begleiten. Bei Baumaßnahmen anfallender Bo-
denaushub ist einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Beseitigung zuzuführen. 
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Der Altstandort ist im Bebauungsplan gekennzeichnet. Ich rege an, den aktuellen Sach-
stand in den Textteil aufzunehmen sowie den Hinweis, dass die Untere Bodenschutzbe-
hörde des Kreises Mettmann in baurechtlichen Genehmigungsverfahren zu beteiligen ist, 
die diesen Bereich betreffen. 
 
 
Kreisgesundheitsamt: 
 
Für den Bebauungsplan (BP) wurden schalltechnische und erschütterungstechnische 
Gutachten vorgelegt (Peutz Consult GmbH, vom 23.01.18 bzw. 22.12.16). 
 
In dem Schallgutachten wurden Gewerbelärm- sowie Verkehrslärmimmissionen (aus den 
angrenzenden Straßen und Schienenwegen) ermittelt und beurteilt. 
Bezüglich des Verkehrslärms wurden in den direkt an die Bahnlinie angrenzenden Berei-
chen des Plangebiets - z.T. erhebliche - Überschreitungen der schalltechnischen Orientie-
rungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 Teil 1 für WA-Gebiete ermittelt (tags bis zu 8, 
nachts bis zu 12 dB(A)). Gesunde Wohnverhältnisse sind in den entsprechenden Berei-
chen daher nur eingeschränkt gegeben. 
 
Zur Verbesserung der Schallsituation wurden daher passive Schallschutzmaßnahmen - 
auf der Grundlage der neuen DIN 4109 (Jan. 2018) - ermittelt und im BP festgesetzt. 
 
Vom Gesundheitsamt wird aufgrund der Schallsituation folgendes angeregt: 
 
- die Gebäude sollten möglichst weit entfernt von der Bahnlinie angeordnet werden (s. a. 

unten / Erschütterungen); 
 

- zum Schlafen geeignete Räume sollten möglichst auf den schallabgewandten Gebäu-
deseiten angeordnet werden, ebenso die Freibereiche (Balkone, Terrassen usw.); diese 
schalltechnisch günstige Grundrissanordnung  sollte ebenfalls textlich festgesetzt bzw. 
zumindest als Hinweis in den BP mit aufgenommen werden; 

 
- im Schallgutachten wurde angegeben, dass „ab einem Außenlärmpegel von 66 dB(A) 

schallgedämmte fensterunabhängige Lüftungsanlagen vorgesehen werden sollten“. 
Diese wurde auch im BP festgesetzt. 
 
Unklar ist jedoch die Grundlage für die Angabe der 66 dB(A) (maßgeblicher Außen-
lärmpegel? Für Tages- oder Nachtzeitraum?)? 
Hierzu verweise ich auf die VDI 2719, nach deren Anforderungen Lüftungsanlagen bei 
nächtlichen Beurteilungspegeln von mehr als 50 dB(A) vorzusehen sind. 
Die o.g. Aussage sollte daher nochmals überprüft und erläutert werden. 

 
 
Hinsichtlich der Erschütterungen wurde in dem o.g. Gutachten festgestellt, dass bei dem 
zugrundeliegenden Abstand eines Gebäudes von 13 m und größer zum Gleis 1 die ent-
sprechenden Anforderungen (DIN 4150-2, 24. BImSchV) eingehalten werden, unter der 
Voraussetzung, dass übliche Massivbauweise durchgeführt wurde. 
Sollten die o.g. Abstände zum Gleis 1 unterschritten werden oder eine andere Bauweise 
vorgesehen werden, ist die Einhaltung der o.g. Anforderungen nochmals zu überprüfen. 
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Untere Naturschutzbehörde: 
 
Zu der vorgenannten Planung werden die nachfolgend näher dargestellten Hinweise ge-
macht. Bedenken oder Anregungen werden nicht vorgebracht.  
 
Landschaftsplan:  

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete werden auch nicht berührt. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN- 
Fachausschuss sowie Kreisausschuss ist daher nicht erforderlich.  
 
Umweltprüfung/ Eingriffsregelung: 

Der Begründung des Bebauungsplanes ist ein Umweltbericht mit durchgeführter Umwelt-
prüfung (UP) beigefügt worden, in dem die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen beschrieben und bewertet werden. Die Planung bedingt Eingriffe in Natur und 
Landschaft. Zur Abarbeitung des entstehenden Ausgleichsbedarfs wurde ein Landschafts-
pflegerischer Fachbeitrag (LFB) erarbeitet, der zu dem Ergebnis kommt, dass durch die 
externe Kompensation von 1595 qm auf der Fläche Gemarkung Mettmann, Flur 8, Flur-
stück 4142 der Ausgleich nachgewiesen wird.  
Hierzu bestehen keine Bedenken oder Anregungen.  
 
Artenschutz: 

Es sind nachweislich der erstellten Artenschutzprüfung (ASP I) aufgrund des vorhandenen 
Artenspektrums und der relevanten Wirkfaktoren keine negativen Auswirkungen auf FFH-
Anhang IV-Arten oder europäische Vogelarten zu erwarten. Es liegt kein Verstoß gegen 
die Verbote des § 44 Abs.1 BNatSchG vor.  
 
 
Planungsrecht: 
 
Gegen die Planungsmaßnahme werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
 
 
 
Im Auftrag  
 
 
 
 
Zellin 
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